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Grundsätze und Maßstäbe für die überschussbeteiligung lhres
Vertrags

(5) lhr Versicherungsvertrag umfasst eine Haupt' und ggf, mehrere

Zusatzversicherungen, Jede dieser Versicherungen erhält Anteile an den

Uberschussen derlenigen Gruppe, zu der sie gehöft. lhre Zusatzversi-

cherung gehört zur Gruppe Berufsunfähigkeits-Zusatzuersicherungen.

ln Abhängigkeit von dieser Zuordnung erhält lhre Zusatzversicherung

eine Uberschussbeteiligung (siehe Abs 1)

Die Höhe der Überschussanteilsätze w rd ledes Jahr vom Vorstand

unseres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars

festgelegt, Wir veroffenrlichen die Überschussanteilsätze,^ ulse'em
Geschäftsbericht,

Den Geschäftsbericht können Sle bei uns lederzeit anfordern,

(6) 1. Laufende Überschussanteile

Die Zuteilung des Uberschussanteils erfolgt zu Beginn elnes jeden

Versicherungsjahres, erstmals zu Beginn des ersten,

ln der Anwartschaftszeit (Zeitabschnitt vor dem Versicherungsfall) w rd

ein Risiko-Überschussanteil in Prozent der folgenden Bemessungsgröße

zugeteilt:

- Bei laufender Beitragszahlung stimmt die Bemessungsgroße m t

der Summe der Risiko-, Spar- und Kostenbeltragsterle der in ernem

Versicherungsjahr zu entrichtenden Beiträge übere n; be abgekül-aei
Beitragszahlung wird diese Bemessungsgröße lm Verhärin s ce.
Zahlungsdauer zur Versicherungsdauer gekürzt,

- Für beitragsfreie Zusatzversicherungen (Einmalbeitragsversicner!n-
gen, Wegfail der Beitragszahlung infolge Kündigung) entsprcht dre

Bemessungsgrundlage dem Iatsächlichen Risikobeltrag des Zute -

lungsjahres,

Versicherungen im Rentenbezug erhalten Zins-Überschussanteile n

Prozent einer Bemessungsgrundlage erstmals zu dem auf den Renten-

beginn folgenden Versicherungsjahrestag, Diese Bemessungsgrundlage

ergibt sich aus dem Rentendeckungskapital zum Versicherungsjahres-
tag, abgezinst um ern Versicherungsjahr,

Fällt der Rentenbeginn auf einen Versicherungsjahrestag, wtrd zu die-
sem Jahrestag ein Risiko-Überschussanteil und zum darauf folgenden

Versicherungsjahrestag erstmals der Zinsüberschuss gemäß Satz 1 und
2 zugeteilt,

2. Beteiligung an Bewertungsreserven

Zusätzlich erhalten Sie für lhre Zusatzversicherung elne Beteiligung an

den Bewertungsreserven, Die Höhe der Bewertungsreserven ist von der
Wertentwicklung der Kapitalanlagen abhängig und ist Schwankungen
unteruvorfen; sie kann demnach auch Null sein.

Die Ermittlung lhrer Beteiiigung an den Bewertungsreserven edolgt
gemäß Abs. 4,

(7) Solange keine Leistungen aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung erbracht werden, können die laufenden Überschussanteile bar
ausgezahlt, verzinslich angesammelt 0der mit laufenden Beiträgen
venechnet werden, lst der Versicherungsfall eingetreten, wird nach Art
des vereinbarten Tarifes unterschieden, lst nur eine Beitragsbefreiung,
aber keine Berufsunfählgkeits-Rente vereinbafi, werden die laufenden
Uberschussanteile verzinslich angesammelt, lst eine Berufsunfähigkeits-
Rente vereinbart, werden die laufenden Überschussanteile zu deren
Erhöhung venryendet (Bonusrente),

Endet die Zusatzversicherung vor dem Ablauf des Vertrags oder dem
Rentenbeginn der Hauptversicherung, wird lhre Beteiligung an den

Beweftungsreserven gemäß Abs, 6 Nr. 2 auf die Hauptversicherung
übeftragen und ein eventuell vorhandenes Ansammlungsguthaben
gemäß der Überschussbeteiligung der Hauptversicherung verwen-
det. Auf Wunsch können Sie auch die Auszahlung des vorhandenen
Ansammlungsguthabens verlangen,

Endet die Zusatzversicherung zum Ablauf des Vertrags, wird ein

eventuell vorhandenes Ansammlungsguthaben und lhre Beteiiigung
an den Bewertungsreserven gemäß Abs. 6 Nr. 2 ausgezahlt, Endet die
Zusatzversicherung zum Rentenbeginn der Hauptversicherung, wird ein

eventuell vorhandenes Ansammlungsguthaben und lhre Beteiligung an

den Beweftungsreserven gemäß Abs, 6 Nr. 2 als Einmalbeitrag für eine
sofort beginnende Zusatzrente (Bonusrente) venryendet, Dafür werden
die bei Rentenbeginn (für das Neugeschäft) gültigen Rechnungsgrund-
lagen - insbesondere Sterbetafeln und Rechnungszins - zu Grunde
gelegt,

lnformationen über die Höhe der überschussbeteiligung

(B) Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen EinflÜssen

ab, Diese sind nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beein-

flussbar. Wichtigster Einf lussfaktor ist dabei die Entwicklung des

versicherten Risikos und der Kosten. Die absolute HÖhe der künftigen

Überschussbeteiligung kann also nicht garantiert werden.

§ 11 - Wann und mit welchen Folgen können Sie lhre Zusatzversiche-
rung kündigen oder beitragsfrei stellen?

Kündigung und Auszahlung des Rückkaufswertes

(1) Eine Zusatzversicherung, für die laufende Beiträge zu zahlen sind,

können Sie lür sich allein kündigen.

Elne Zusata;ersicherung, die zu einer Risikolebensversicherung abge-
schlossen wurde, können Sie für srch allein kündigen, wenn die

Versicherungssumme der Hauptversicherung mindestens 25 000 €
(Tarife VR, VNR, WR, WNR, W mit Gruppe N2 oder Rl) barv. 50.000 €
rlarife UR, UNR WVIT W mrt Gruope N0. N1 oder R0) beträgt, Wird

dleser l\4lndestbetrag nlcht erreicht, können Sie die Zusatzversicherung

r-,;' ZUSä*r8' mir der HauoNersicherung künoiger.

l: 0en eule' 5 Versicher-ngsjahren vor Ablauf der Hauptversicherung.

ber Rentenverslcherungen in den letzten 5 Jahren vor dem vereinbarten

Be^:e':eg nl ka.n 0ie ZuSawe'stCherung in jedem Fall nur zuSammen
-: oe' Ha-pruersicnerung gekundrgt werder,

l" ;e:e,. 0e Kür0ig-ngsrermine und 'fristen der Hauptversicherung

r2i E,re Zusatzversicherung, für die keine Beiträge mehr zu zahlen srnd

le :'acsi'e e Z-sauversicTerung, Zusa?ve.sicnerung gegen Einmal-

oertrag). xÖnnen Sie nur zusammen mit der Hauptversicherung kündi
ge-

t3r E ner Rlc,<.*aufswert a,s oe' Zusatzversrcherung - soweit vorhanden

- ernalre. S,e nur, wenn S,e die Zusatzversicherung zusammen mit
0e' Haüotversicherung kün0igen und wenn aus der Zusatzversicherung
noc' Keine Lerst.ngen festgestellt oder anerkannt worden srnd. Der
Rückkaufslvefi wird nach den anerkannten Regeln der Versicherungs-
narhernati< zum Kundigungstermtn lhrer Versicherung berechnet
(§ r 69 WG) Er ist oas nach anerkannten Regeln der Versicherungs-
natnematrk rrir den Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkr,lation zum
Zeitpun( der Kunoigung berechnere Deckungskap'tal der Zusatzversi-

c^erung, N4indesrens erstarten wir jedoch den Betrag des Deckungs-

kapitals, das sich bei gleichmäßiger Verteilung der unter Beachtung der
aufsichtsrecht,Cnen Höcnstzillmersätze angesetAen AbSChluss- und
Vertrlebskosten auf die ersten 5 Vertragsjahre ergibt,

Von dem s0 ermtttelten Wert erfolgt ein Abzug. Be, einer Zusatzversi-

cherr:ng, für dre raufende Berträge zu zahlen sind, beträgt der Abzug

60 %; sino keine Beiträge mehr zu zahlen, beträgt der Abzug 20 ok.

Haben Sie ihre Versrcherung in eine beitragfreie Versicherung umge-
wandelt (Aos, 6), so ergibt sich bei Künoigung der beirragsfreien Versi-

cne.ung kein erneuter Abzug.

Wir tragen 0ie Beweislast dafür, dass der vereinbarte und bezifferte
Abzug angemessen ist,

Sie sind berecntigt nachzuweisen, dass uns ein Schaden bzw.
Aufwendungen nrcht oder nur in einem wesentlich geringeren Umfang
entstanden sind, ars der vereinbarte Abzug,

Benragsrückstände werden vom Rücrkaufswert abgezogen,

(4) Wir sind berechtigt, den nach Abs. 3 Satz 3 und 4 errechneten Betrag
angemessen herabzusetzen, soweit dies erforderlich tst, urn elne
Gefährdung der Belange der Versicherungsnehmer, rnsbesondere
durcn eine Gefährdung der dauernden Erfüllbarkeit der sich aus den
Verslcherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen, auszuschlleßen.
Die Herabsetzung lst jeweils auf 1 Jahr befristet {§ 169 Abs 6 WG)

(5) Zusiitzlich erhalten Sie die lhrer Zusatzversicherung bereits zugeteilten
Uberscnussanteire (siehe § 10), soweit sie nicht bereits in dem nach
den Abs, 3 und 4 berechneten Rücki<aufswert enthalten sind.

KünOigen Sie lhre ZusaEversicherung zusammen mit der Hauptversi-
cherung wird dieser Betrag an Sie ausgezahlt. Bei e ner allei-
nrgen Kündigung der Zusatzversicherung wird dieser Betrag dem
Ansammlungsgutha0en der Hauptversicherung gutgeschrieben.

Nachteile bei Kündigung

(6) Die Kündigung lhrer Versicherung ist tür Sie also mit Nachteilen verbun-
oen, In der Anfangsze t lhrer Versicherung ist wegen der Verrechnung
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